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SATZUNG

Verband der Gebirgskuppe, VdG Sektion-Württembers-Stuttsart e,V

Die V{iG Sekion-Würtlenberg Stuttgärr eV. verbirdet A.gehörige, ehefialige Argehörige und Freunde der
Gebjrgstlxppe. Die Sol«ion umlässt Staatsbü.gerinnen und Staatsbilger mit und ohnc Lhifolm, soü,ie Ga\'t und
rordemrtgliodcr. Diese Mildieder eint die Begeisterxng R[ die B!rye und der Respek vor den Leistllngen der
Soldatinnen und Solaaten dcr Bundesweht gemde ünrer extremen Bedtngungen. Die Sekrion unterstütz! mit ihren
Sektionsmit€liedern dio ektive Truppe :Lller nuppengatQoger, ihre Reservisunuerl und Reservjsren, Me auch ihre
Ehemallgen. Sie stehtaLlen offen, die die Ziele und Werte des TEditionsverbandes der dents.l1ell Cebn-gsblppe teilen.

Unseren Sesellschaftlichen Aufoag sehen wir im Bündnis zwischen den Llenschen in der Bundeswehr ihrer
Gebirgsmtppe und den in und mit dem Cebirge verbundenen Verbänden und lintrcjren der Srreitloäfte, als

l'{ultiplikaloren und Foruü hin zul Zivilgesel]schali deren Einnchtungen und Orgänisahonen in der' 8Rq sowie im
verbündeten Äusland

Die Seldion'Wairttenberg Stuttgart e.V. steht irr der Tüditionsfolge der ehem. OK Stuttgart im Kamemdenk eis der
Gebirgslruppe und denl Verein lvürttembergischor Cebirgsschü1zcn 1919 e.V und.lem (anemdschafoirund der
ehel1}aligc;r Württemberylschcn cebilgsa.rillcrle

Vereinsabzeichen 1sl das Stuttgarter Rdssle lsrädrrxäppen der Landeshauptshdt Stuttga*] in don Landosfartren

Baden lvürtrembergs, Qold-Schw€rz in ovJem R ln11cn. Die Umschrift lauter VERBAND DER CEBIRCSTRUPPE

SEKII0N-\,\'ÜRTTEMBERG STUTTCART E.V. (die lris 2023 güirige Umsclrrift auf Shndafte, Falne und

Vereinsabzeichen bLeibt gleichbere.hligl .rhallenl. Weilerhin zitiert das VercinsabzeiclEn aus der hstofischen
Enlwicklung der Cebirgstmppe die Fahne des WGP! $ünes Tuch mit drei silbemen Hirsdrsrangen (1.w$, sowie

zenLral in1 ovalen Schild das EdetweiL der Gebirgsruppe uogeben mit weißem, gesch[rngenem Bergseil und

schwazer Seilöse (2.1rVK), eingelassr im roren Oval BemäI3 dem Wappen der Gbirgsjägerbrigade 23 ,,Bäyern" der
Enndeswehr.



Allgemeines

§1 Name und Siu

Der Verein fiihrt dcn Namen
VdC Sektion Würnemberg-Stufl gart e.V.

Er isl Nlitglied im Verband der cebirgstruppe e.V [Vdc).
Die Seklior) hat ihren Sitz in Sturtgar:t.
Die Sektron ist in das Vercinsregister eingetratjen.
Vereinsjal)r ist das Kalenderjahr.

1.1

t.2
1.3

t.4
1.5

2.7

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1
3.1.1

§2 Vereinszweck

Dje Sel<tion im Verband der Gebirgstruppe e.V. [VdG] r,erfolgt ausschließlich und
unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des AbschniLts
,,Steuerbegünstigte Zwecke" derAbgahenordnung und iörder!l
die Soldaten- und Reservistenbetreuung,
die Volksbildung,
die Instandhaltung und Pnege von Friedhöfen und Gedenkorten,
die Denkmalpllege und den Naturschutz, Schutz von Natur und Kultur in der alpinen
Bergwelt und deoheimischen Mittelgebirgen Baden Württembergs,
die internationale Gesinnung und den Völl<erverständigungsgedanken.

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

Die Sekion ist selbstlos läti& sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke,

Mittel der Sektion dürlen nur filr satzungsgemäße Zwecke verwender werden. Die
l\'litglleder erhalten keine Zulvendungen aus Mitteln der Sekrion.

§3 Maßnahmen zur E.reichung des Vereinszwecks

Ma13nahmen zur Förderung der Soldaten- und Reservistenbetreuung:
Betreuung der Soldatinnen und Soldaten, Reseivistinnen und Reservisten sowie der
Veleraninnen und Vetemnen der Cebirgstruppe der Bundesu/ehr,
Unterstützung der Gebirgstruppe der Bundeswehr in der 0e.l!.innung und
BereiLhaltungvon Reservistinnen und Reservisten,
IJnterstülzung bei de. Beratung der ausscheidenden Soldatinnen und Soldaten der
Gebirgstmppe der Bundeswehr,
Beitrag zur Aus-, Fort- Lrnd Weiterbildung der Reservistinnen und Reservisten der
Gebirgstruppe der Bundeswehr,
Pflege des Zusammenhalts der brsherigen Einsatzkontingente der Gebirgstruppe der
Bundeswehr.
Betreuung und Unterstützung der im Einsatz oder- Djenst vemoglückten oder
versehrten Soldatinnen, Soldaten, Veteraninnen, Veteranen und ihrer Angehörigen,
der Geiallenen oder im Dienst verstorbenen Soldatinnen. Soldaten und ihrer
Angehörigen sowie von unverschutdet in Not geralenen Soldatinoen, Soldaten,

3.1.6

2.7.5

2.2



3.1.7

3.1.8

3.1.9

Reservislinnen, Resenisten, Veleraninnen und Veteranen der Gebiagstruppe der
Bundeswehr,

Vertretung der Inleressen der Reseftistinnen und Reservisten, Veleräninnen und
VeLeranen der Gebirgstruppe der Bundeswehr,
Zusammenarbeit mit anderen in der Resewis[enarbeit tätigen Verbänden und
Vereinigungen, insbesondere riber den Beirat Reseffistenarbeit im Verband der
Reservisten der Deutschen Bundeswehre.V. lso dem VdRBw e.V.)

Zusammenarbeit mit weilereD Dienslstellen der Bundeswehr in Baden-Württemberg
und weileren Bundesländern sowie zivllen Hills und Rettungsorganlsationen und

Verbänden.

Maßnahmen zur Förderung der Volksbild ungr

Darstellung und Vermitdung von Grundlagen und akuellen Themen der Sicherheits-
und Verteidigungspolitik,
Mittlertunktion für die Cebirgstruppe in die Gesellschaft und Schärfen des

Beu'usstseins der Not\,vendigkeilen Fü. äußere Sicherheit in der Geselis.haft,
Publikationen und Öffentlichkeilsarbeit IPrintmedien, Internet, soziale Medien].
Wahn-rng und Überlieferung der Geschichre und Tradition der deutschen
Gebirgstruppe.

Maitnahmen zur Unlerhalrung und Pflege von Friedhijlen:
Unterstüuung der Kriegsgräberiürsorge mit Personal und Spendenaktionen

MafSnahmen zur Förderung der Denkmalpflege:
Erhalt und Pllege des Ehrenmals der Gebirgstruppe am Hohen Brendten in
Mittenwald. Erhait von Denl<mälern der ehemaligen Württemberglschen
Gebirgstruppe [1.WK).
Maßnahmen zum Schutz der Natur in der alpinen Bergwel! und den heimischen
Mittelgebirgen Baden Würltembergs, durch Weiterbildung und aktive Teiinahme an
Pflegemaßnahmen, um die Schönheit und Ursprünglichl<ei! der Bergweltzu erhalten,
die Kenntnisse über die Gebirge zu erweitern und zu verbrejten, dadurch dje Bindung
zur lleimat zlr pflegen.

Maßnahmen zur Förderung der internatjonalen Gesinnung und des
Völkewerständigungsgedankens:
Vertretung der Interesseo der Gebirgstruppe der Bundeswehr im Rahmen der
lnlernational Federation of Mountain Soldiers IIFMSJ und dabei Pflege von
Partnerschaften und anhaitender Ve rständigung Lrnter den Mitgliedsnationen,
Wahrxng des Andenkens an die Toten und Gefallenen der Gebirgstruppe sowie die
0pfe. von Kriegen und Einsälzen, insbesondere auch gemeinsam mit ehemaligen
I(riegsgegnern,

Teilnahme an und Durchführung von multjnationalen Veranstältungen der
Gebirgstruppe.
Die Sektion kann filr und mit ihren Mitgliedem das Bergsteigen Lrnd weitere alpine
militärische Sportarten lördern und ausbilden, sowie die Teilnahme an
Wettbewerben, vor allem in den Alpen und den deutschen Mittelgebirgen,
unterstülzen.

3.2
3.2.\

3.2.4

3.3
3.3.1

3.4
3.4.1

3.4.2

3.5

3 5.1

3.5.3

3_2_2



§4 Werte und crundsäfze

4.7 Die Sektion isl lrei von parteipolitischen BindLrngen

4,2

4.3

4.4

4.5

4.6

§5 VerbotvonBegünstigurgen

5.1

6_7

Die Sektion bekennt sich zur freiheitlichen, demol<ralischen und rechtsstaatlichen
Grundordnung und vertritt den Grundsatz religidser und !vcltanschauljcher Toleranz.

Zur Verlvirklichung d€r Chancengleichheit von Fmuen und Männern ist bei allen

Planungs-, Entscheidungs- und Umseüurgsprozessen die jeweils spezifische

Situation voD Frauen und Männern ausdrilcklich zu beachlen.

Die Sektion tritt insbesondere jeglicher Form der Diskriminierung, Benachteiljgung
und Manrpulation entschjeden entgegen, unabhängig davon, ob sie körperhcher,
seelischer oder sexuellerArt ist

Die Sektion sLcht - wie die akLive Gebirgstnlppe lür die Werte des GrundlleseLzes

ern. Sie wende! sicl gegen verfassungsleindLiche und fremdenFeind]iche

Bestrebungen und verurteilt jegiiche Form von «riegsvel:brechen.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zlveck der Körperschaft iremd sind,
oder durch unverhällnismäßige hohe Vergülungen begünstigt werden.

§6 Mitgliedschaft imVerband der cebirgstruppe e. V. (Vdc)

Die Sektion ist Mitglied im Verband der Gebirgstruppe e.V. (Vdc). Sie unterliegt
derSatzung dieses Vereins und hatdamilaile Rechte und Pflichlen, die sich aus dieser
ergeben. Zu den Pflichlen gehören:

den VdG zeitnah riber Milgliederversammlungen zu informieren IProtokoll);
die vom VdG beschlossenen Verbandsbeiträgo termingerecht zu bezahlen;
Veränderungen im Vorstand der Sektion dem VdC unverzüglich mitzuleilen;
dem VdG dle Nlitglieder aktuell milzuteilen, sofern die Sektion ihre
Mitgiiederverwaltung selbsl wahrnimmt'
den I dL lbp. \rtz . rg\ rnJ, rL rge'l zL - ormra -r.

6.7.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

Die Seklion und ihre Mitglieder lühren aul Fahnen, Standarten, Ärmelabzeichen

[PatchesJ, ofliziel]en Kleidungsstucken, Briefkopf und Auszeichnungen das

satzungsgemäße Vereinsabzeichen. D.1s Tragen der Bergmülze bei bestimmten
Anlässen lvird ordentlichen Mitgliedern gemäß dem jeweiligen Anlass emplohlen. Das

EdelweiI3 [Metall] isl an der Kopfbedeckung in geeigneter Form zu tragen- Weitere,
öflentlich von Mitgliedern getragenc ALrszeichnungen und Abzeichen, dürfen keine
anstößigen oder verfassungsfeindliche Molive zeigen. Akliven Soldäten und
Reservisten slehL das Recht aul Tragen der Unilorm gemäf3 den Vorschriften der
Bundeswehr zLr-

4.7 Die Sektion beachteL die Grundsätze einer guten Vereinsführung-



7.7

An den Silzungen des Verbandsrals und der HäLrptversammlung des VdC nimmt der
Delegierte der Sektion leiL. Zur Hauptversammlung des VdG kann pro 50 Mitglieder
ein zusätzlicher DeLegier!er en!sandt werden.

Mitgliedschaft

§7 MitgliedeüechteundHaftungsbegrenzung

Ordentliches Mitglied sind SoldaLen, Resewisten und ehemalige Soldaten der
Bundeswehr (gilt im Folgenden geschlechtsneutrall. Diese haben das al'tive und
passive Wahlrecht.

7.2

Förderndes Nlitglied kann werden, wer die Sektun bei der Erfüllung ihrer
satzungsgemäl3en Ziele finanTiell oder materieil unterstüt:zl. Darunter sind
insbesondere Familienangehörige und Freunlle ordentlicher und aulSerordentlicher
Mitglieder a.r veßtehen. Ebenso Firmen, Organisatoren, Sponsoren, welche die
Sektion entsprechend ihrer satzungsgemäßen Zieie ideell und finanziell bzw.
maleriell fördern. Diese Mitgli€der haben ein Stimmrecht.

Die Mitglieder können das SektionseLgentum und alle sonshgen
Scktionseinrichtungen zu den dafilr vorgesehenen Bedingungen benutzen und
genießen entsprechend die ihnen aus dem Mitgliederstatus zustehenden Rechte.

7.3

7.4

7.5 Die Mitglieder der Sektion sind mittelbare Mitglieder des VdG.

7.6 Eine Haftung der Sektion Lrnd der von ihr beaultragten Personen lür Schäden, die
einem I\,lilglied bei der'l'eilnahme an Vereinsveranstaltungen entstehen, ist über den
Umf:ng der vom VdG abgeschlossenen Versicherungen hinaus auf die Fälle
beschränkt, in d en en einem O rganmitglied oderejnerronstigen fiir die Sektion tätigen
Person, iürdie die Sektion nach de Vors chriften des bü rge rlich e n Rechts einzuste hen
hat, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeil zur Last gelegt werden kann. Die gleiche
Einschränkung gjlt bei der Teilnahme an Veranslaltungen einer anderen Sektion des

VdG,

Eine Hattung des VdG und der von ihm beaultragten Personen lür Schäden, die einem
Sekliorlsmitglied bej der Teilnahme än Veranstaltungen des VdC entstehen, ist über
den Uinfang der vom VdC abgeschlossene Versicllcrungen hinaus auf die FäLle

beschünkt, in denen einem NIitglied eines organs des VdG oder einer sonstjgen lür
den VdG tätigen Person, Für die der VdG nach den Vorschriiten des bürgerlichen

7.7

6.2

Außerordentliches Mitglied, auch als Gastmitglied bezeichnet, sind Soldaten
verbündeler Lrnd beireundeler Slreitkräfte. Diese haben kein Wahlrecht und können
auch in keine Amter und Funktionen ge,,\,ählt r\,erden. Sie haben ein Stimmrecht bei
Sachentscheidungen [Anschatfu ngen, TerIItinen, etc.J



Rechls einzustehen hat, Vorsatz oder grobe FahrLässigkeit zur Last gelegt werden

Alle N'Iitglieder kiinnen an r;flentlichen Veranslaltungcn der Seklion und des VDG

leilnehmen, ebenso an gemeinsamen VcranstaLtungen der Bundeswehr. Sie haben im
Rahmen der Satzung ein Recht aul Betreuung durch Llen VdG bzw. ihre Seklion.

7.9 A11e I\4itglieder der Sektion haben cinen Ausl<unf:s- und Informationsanspruch
gegenüber dem Vorstand [§§ 27 

^bs. 
3 i. V. m. § 666 BGB). Däs Antragsrecht slehl

ordenllichen Milgliedern einzeln oder in einer GrLrppe zu.

Anträge von N'liigliedern, die aul einer Mitgliedewersammlung behandelt werden
soilen, müssen dem Vr)ßtand schriftlich 6 Wochen vor der NliLgliedcn ersammlung
vorgelegt werden. Der Veasammlungsleiler hat zu Beginn der Ver:sammlung eine

bFre: " \(h,.n r'-.d ter..i. .e'ldgp.oro Ung er( prp'l-pr c 7U ergjr/e1. i opr oie
Zulassung von nicht fristgemäß eingegangenen Dringlichkeitsanträgen und

Geschäftsordnungsanträgen entscheidet der Vorstand.

§8 Mitgliederpflichten

8.1

Die Mitgliederrechte stehen dem Mitglied nur für den Zeitraum zu, für den es den

lahresbeilrag entrichtet hat.

Während des laufenden lahres eintretende Mitgliederhaben den vollen Jahresbeitrag
zu entrichten.

8.4 Der Sektionsanteil kann bei Vorliegen besonderer Umstände vom Vorstand aufAntrag
ermäi3igt oder erlassen werden.

8.5 Jedes Milglied ist verpflichtel Anderungen seiner Anschrilt umgehend der Seklion
mitzuteilen.

§9 Ehrenmitglieder

9.1 ZLr Ehrenmitgliedern der Sektion kann die Mitgliederversammlung aufVorschlag des

Vorstandes Mitglieder ernennen, die sich hervorragende Verdienste um die Sektion
er"'^,orben haben. Sie können von der Beitragspflicht gegenüber der Sektion befreit

Bei ganz besonderen Verdiensten kann die SekLion ein Mitglied als Ehrenmitglied des

VdC vorschlagen. Näheres regelt die Ehrenordnung des VdC.

9.2

Der Mitgliedsbeitrag wird grundsätzllch per SEPA-Lastschriltmandat zum Beginn des

Geschäftsjahres eingezogcn. flierbei wird die von der Hauptversammlung des VdC

beschlossene Beitragsordnung zugrunde gelegt. Die tlöhe des Sektionsanteils legt die
NliLgliedelversammlung der Sektion lest.



§10

ao.a

Aufnahme

lver in die Sektion äulgenommen werden lvill, hat dies schriltlich - auch unter
Nutzung moderner Kommunikationsmöglichkeiten zu beantrager.

Über die Aufnahme entscheidet der geschäftsftihrende VorsLaDd, dieser kann die

Entscheidungsbefugnis delegieren.

Die Aufnahme wird erst nach Bezahlung der Aufnahmegebühr und des ersten

]ahresbeitrages wirksam.

to.2

10.3



§11 Beendigung der Mitgliedschaft

77.1

17.2

11.3

17,4

11.4.1

Die Mitgliedschalt wird beendet durch Austrit! durch Streichung, durch Tod oder
durch Ausschluss.

Der Austritt eines Nlitglieds ist schriltlich dem Vorsland mitzuteilen; er wirkt zum

Ende des iaufenden Vereinsjahres. DerAustritt rst spätestens 3 MonaLe vor AblaLfdes
Vereinsjahres zu erklären.
Der Vorstand kann die [,{itgliedschalt mii solortiger Wirkung streichen, wenn das

Mitglied den Jahresbeitrag t.otz zwe ima liger Aufforderu ng nichl blrzahlt hal.

Aul Anh-ag des Vorstandes kann ein l\,litglied durch die Mitgiiedelversammlung
ausgeschlossen wer-den. Ausschließungsgründe siod:
grober Verstoß gegen dre Zwecke der Seklion oder des VdG, gegen Beschlüsse oder
Anordnungen der Ve reins orga ne oder gegen den Sektionsfrieden;
schwere Schädigung des Ansehens oder d€r Belange der Sektron oder des VdC;
grober Verstoß gegen die IGmeradschaft.

Gegen den Ausschluss ist Berufung an die Mitgliederversammlung zulässig. Sie muss
innerhalb einer Fristvon einem Monat ab Zugang des Ausschiießungsbescheides beim
Vorstand eingelegt werden.

Vor der Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung ist dem Mitglied unter
Setzung einer angemessenen Fris!rechdiches Gehörzu gewähren. Der Beschluss über
den Ausschluss ist zu begründen und dem lvlitglied mittels eines eingeschriebenen
Briels bekannt zu geben.

11.4.2

11.4.3

11.5

11.6



13.1

73.2

13.3

13.4

§12

L2,1
72.2

derVors[and
die Mitgliederversammlung.

vorstand

§13 Zusammensefzung und Wahl

Der geschäftsführende Vorstaod besteht aus dem/der Ersten Vorsitzenden, dem/der
Zweiten Vorsitzenden und dem/der Schatzmeister/in.

Zum Vorstand gehören darüber hinaus der/die Schriftfiihrer/in sowie bis zu 3
Beisilz er/innen.

In den Vorstand der Sektion können als L<ooptiefte, beratende Mitglieder aktive
Soldaten oder Soldatinnen einer Pateneinheil oder elner nächstgolegenen, aktiven
Bundeswehreinheit aulgenommen werden- Darüber entscheidet der gewählte
Vorstand.

13.5 ScheideL ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, so wjrd an dessen Stelle durch die
nächste Milgliederversammlung für den Rest der Amtszeit ein neues
Vorstandsmitglied gewählt. Bis dahin, solvje in Fäilen langdauernder Verhinderung,
berufen die ührjgen Vorstandsmitglieder ein Ersatzmitglied.

13.6

13.7 Gleiches gjlt fur vom Vorstand beauftragte Vereinsmitglieder

§14 Vertreturg

Dje Sektion wird gerjchtlich und aul3ergerichtlich durch den/die Ersten und Zweile
Vorsjtzenden sowie den/die Schatzmeister/in vertreten.

14.7

Aufbau

Organe
organe der Sekion sind

Die Nlitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung aufdie Dauer
von drei Jahren in schriftljcher und gehermer Ahstimmung gewäh1t, rechrsgültig auch
anders, wenn kein Widerspruch erhoben wird. Wrederwahl ist zulässig. Ist bei Ablauf
der Frlsl ein neuer Vorstand noch nicht gelvählt, vellängert sjch die Amtszert bis zur
\,Vahl eines neuen Vorstandes.

Die Mitglieder des Vorständes sind ehrenamtlich tätig. Zuwendungen im Rahmen der
Ehrenamtspauschale [§ 3 Nr.26a Einkommensteuergesctz] sind unschädlich. Die
Milglieder des Vorstandes haben Anspruch aufanteiligen Ersatz der Aufwendungen,
insbesondere der Reisekosten, die ihnen im Rahmen ihrer'lätigkeit tatsächlich
entstanden sind. INäheres regelt ein Besch]uss der Mitgliederversammlungl.



14.2

§15 Aufgaben

15.1 Der geschäflsiührende Vorstand legt die Tagesordnuug lür alle Versammlüngen der

SF d'or l, sr u rll \ ul r-l-l darpn B, "c\lis\e

15.2 Er stellt den Haushaltsplan auf und legl ihn der Milgliedewersammlung vor.

Abweichungen vom Haushaltsplan sind zulässig, soFern diese zur Erfüllung der

satzungsgemäßen Aufgaben erlorderlich siDd.

15.3 Der geschäftslührende Vorstand enlscheidet in rLlen Angelegenheiten, die nichl der

Mitgljederversammlung vorbehallen sind. Insbesondcre bestimmt er die Delegierten

lür die Sitzunger des Verhandsrats und filr die llauptversammlung des VdG.

ts.4

1S.S Für alle regelmäßigen und außerordenllichen Versammlungen und Veranstaltungen
srnd Anwesenheits- bzw.'Ieilnehmerlisten zu erstellen und vom Leiienden, einem

Vorstandsmitglied, zu unterschreiben.

§16 Vorstärd

16.1 Der Vomtand wird von dem/der Ersten Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung von

dem/der Zweiten Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung durch den/die
Schatzmeister/in zu Sitzungen einberuf'en. Er ist beschlusslähig, wenn mehr als ein

Drjltel der Mitglieder anrvesend isL. Der Vorstand kann einen Beschluss altch dann

wirksam lassen, wenn sein cegenstand bei der Einberulung nichlangegeben worden

ist.

Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Milglieder
ge[assl; be i Stimmergleich h e it gi]t ein Antrag als abgelehnt.

Diese sind Vorstand im Sinne von § 26 BGB. Sie sind jeweils einzeln

vertretungsberechligt.

Der Vorstand muss einberulen werden, wenn es mindestens ein Drittel seiner
Mitglieder verlangen.

16.3

Die Sektion kann Mitarbeiter/innen gegen Vergütung anstellen oder projektbezogen

beauftragen.
16.+

16.2

Der Schriltführer/die Schril'llührerin und die Beisitzer/Beisilzerinnen unterstützen

den geschäftslührenden Vorstand in der täglichen Verelnsarbeit, insbesondere in der

organisation von Vorhaben des Ve.eins und in der Vertretung des Vereins als

Delegjerte zum Vdc.



Mitgliedenersammlung

§17 Einberutung

Der Vorstand beruft alljährlich eine ordentliche Nlitgliederversanlmlung ein, zu der

die Mitglieder späteslens vier Wochen vorher schrifttich, via- E-Majl oder durch das

N4itteilungsblaLt der Seklion eingeladen werden müsseni die Frist beginnt mlt dem

Tag der Absendung der VeröilenLlichung. llie ]'agesordnung ist hierbei milzuteilen.

77.1

17,2

§18 Aulgaben

Der Mitgllederversammlung sin d vorbehalten:
Den Geschäftsbericht des Vorstandes und die Jahresrechnung entgegenzunehmen;
denVorstand zu entlasten:
den Haushaltsplan zu genehmigeni
künftige Einzelmaßnahmen mit ejnem Vermögenswert von über 300,00 Euro zu
beschließen;

den Mitgliederbeitrag der Sektion fesfzusetzenj
Vorstand und Rechnungsprüfer/innen zu wählen;
die Satzung zu ändern;
die Sektion aufzulösen.

Der Vorstand kann eine au13erordentliche lvlitgliederversammlung nach den gleichen

BesLimmungen wie in Absatz 17.1 einberulen. Sje muss einberufen werden, wenn dies

mindeslens ein Zehntel der Mitglieder schril'tlich unter Angabe des Grundes

beäntragen.

18.1
18.1.1

18.1.2

18.1.3

18.1.4

18.1.5

18.1.6

18.1.7

18.1.8

14.2 Ein BeschlLrss ist mit einlacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen zu lassen;

Stimmenthaltungen zählen bei der Ermiltlung des Abstimmungsergebnisses nicht
mit.

18.3 Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen

Stilnmen. Über die Anderungen isI der Vdc zu inlormieren.



§19 Geschäftsordnung

19.1 Der/die Erste oder der/die Zweite Vorsitzende leitet die Mitgliederversammlung.

19.2 Es ist eine Niederschrift aufzunehmen, welche die Beschlüsse wörtlich enthalten

muss.

19.3 Sie muss von dem/der Versammlungsleirer/in und dem Mitglied, welches die

Niederschrift anfertigt, unterzejchnet sein.



20.7

Rechnungspaüfung

§20 Rechnurgsprüfung

Die lvlitgliedewersammiung \,vähil jcweils auf die Dauer von drei Jahren zlvei
Rechnungsprüler/inner. Wiederwahl ist zulässjg. ll,litglieder des Vorstandes könncn
nichl zuglerch Rechnungsprrller/ RechnungspIillerinnen werder.

20.2 Die Rechnungsprüf€r/innen hatren den vom Vorstand aulgestelllen
llechenschaltsbcrichl samt Unlerlagcn dazu sowie die Geschältsführung im
abgclaulenen Ceschäftsjahr nach Weisung der lUitgliederversammlung zlr prufen.
[]ber die Prüiungstatigkeit ist ein ErgebnisprotokolL anzufertigen.
Die jährliche RechnungslegLrng rsL nach Vorliegen cles vom Vorstand aulgestellten
Rechenschaltsberichtes rechtzeitig vor der Mitgliederversammlung zu pnifen.

20-4 Den Rechnungspnifem isL Einsicht ln alie zur Prüfung erforderlichen Unterlagen zu
gewähren.

§21 Auflösurg

21.1 Über die Auflösung der Sektion beschließt die l\,litgliederversammlung mit einer
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen der erschjenenen Mitglieder.
Sind weniger als ein DrilleL der Nlitglieder erschienen, so kann die Auflösung nur von
einer unverzüglich einzuberuienden z\,veiterl Mitgltederversammlung beschlossen
lverden, die ohne Rücksichtauldie Zahl der Ers.hienenen beschlusslähig ist. Hieraul
mJ s i1 dp. E 1' ,. 19 I ingewiF"er rvero-r .

Die Nlitgliederversammlung, w€lche die AuflösLrng beschließ!, verfügt auch
gleichzeitig über das Ve nögen der Sektion gemä13 den nachlolgenden Voreaben.

21.2 Bei Auflösung oderAufhebung der Sektion oderbei Wegfall ihrer steuerbegünstigten
Zwecke ist das verbleibende Sektionsvermögen nach Abdeckung der Passiva
jedenlalls auss.hheßlich und unmitteibar für steuerlich gemeinnützige Zwecke zu
verwenden. Zu diesem Zweck ist das verbleibende Sektionsvermögen an den VdG

bezjehungsweise ao seinen Rechtsnachlolger oder an eine oder ntehrere seiner
Sektionen n1it der zwingenden Auflage der ausschließlichen und unmittelbaren
Verwendung für steuerlich gemeinnützige Zwecke zu übertragen, wenn die
empfangende Kilrperschalt die Voraussetzung€n der Sleuerbegunstigung erfilllt.

20.3

Schlussbestimmungen

Beschlossen irl der Grtindungsversamm]ung / Mitgliederversammlung vom 05.08.2023

Ceänderl und ergän7t in der Mitgliederversammlung am 1 l.April 2024



Genehmigung dLrrch den VdG gcmäß §8.5 der Satzung des VdG, Anlvescnde, Vorstand 11.4.2024
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Eingereicht zu Beurkundung der llnterschriften nitAnlagen/Protokoll, Anwesenheitsliste über das

Hauptomt der Stadt Murrhardt.

Mehrfertigungen an das Regis tergericht und Finanzamt, sowie an den Dochverband VdC e.V.

e*

llac.t-at:-.k-( 0Ma\ 4
1

I


